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jenigen , in dessen Besitze ein solcher Ge¬

genstand sich befindet , abzufordern , und

unter ihrer Haftung in obrigkeitliche Ver¬

wahrung zu nehmest. Desgleichen ist sie

berechtiget einen ihr entflohenen Krimi¬

nalverbrecher auch ausser ihren obrigkeitli¬

chen Bezirk , allenfalls bis an die Grän¬

zen auswärtiger Länder , zu verfolgen .

§. iy .
Bei den obrigkeitlichen Nachsirchun -

gen ist jedermann ohne Ausnahme aufdie
an ihn gestellten Fragen bestimmt zu ant¬

worten , umständlich Auskunft zu erthei¬
len , und für die Wahrheit derselben zu

haften verpflichtet .

Zweytes Hauptstück .
Wi' c die eiFcnrllchcVcsthaffcnhclt der That ( cor -

pus äcücH ) vorläufig von der Gbngkeir zu
erhcbcn ist .

/L ? 20 .
^ ^ obüld die Obrigkeit , der indemOrts - -

bczirke die Aufsicht über Ruhe , Ord¬

nung und Sicherheit anvertrauet ist , ein

Kriminalverbrechen entdecket hak , der Lhck
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ttr mag bekannt oder unbekannt , bereits

angehalten öder flüchtig , des Verbrechens
geständig seyn oder läugnen , ist sie Ver¬
pflichtet , ohne Zeitversäumniß , die eigent¬
liche Beschaffenheit der That zu erhe¬
ben »

§- 2 t .

In allen Fällen , wo das Verbrechen
Merkmale zurückläßt , ist die Erhebung an
dem Orte selbst vorzunehmen , wo die That
geschehen ist , und die Merkmale zurückge¬
blieben sind .

Wo aber die Beschaffenheit des Ver¬

brechens keinen Augenschein Zuläßt , und
es bloß darauf ankommt , Personen zu ver¬

nehmen , kann die Erhebung aufder obrig¬
keitlichen Amtskanzlcy durch Vsrrüfung
derjenigen geschehen , welche Auskunft zu

ertheilen im Grande sind .
§. 22 .

Das eigentliche Benehmen der Obrig -
kcit bei der vorläufigen Erhebung der Be¬

schaffenheit eines Kriminalverbrechens ,
muß nach der Gattung des Verbrechens ,
und nach den dabei vorkommenden Um¬

ständen eingeleitet werdcn .
Ueber -
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Uebcrhaupt ist der Gesichtspunkt nie

aus den Augen zu lassen , die eigentliche

Absicht dieser Erhebung Ziele dahin ab :

s ) damit das Kriminalgericht von der

Wirklichkeit und der eigentlichen Be¬

schaffenheit der That überzeugt , und b )

der Thäter entdeckt werde .

Zu dem Ende muß die Obrigkertsich
in Stand Zu setzen suchen , alle Umstände ,
welche die That begleitet haben , und das

Kriminalvcrbrcchcn erschweren , oder ver¬

ringern , dem Gerichte genau anzuzeigen ,
und die Spuren sorgfältig verfolgen , wel¬

che Zur Entdeckung des Kriminalverbre -

chers , der Mitschuldigen , der Theilneh -
mer und derjenigen , die von der That
Wissenschaft haben , führen mögen ; da¬

her nichts ausser Acht Zu lass ; » ist , was

Zu Erreichung dieser Absicht abZwccken
kann .

§. 2Z »

Dieftmnach muß bei Knminalverbre -

chen , wo Verwundung oder Tödtung er¬

folgt ist , der verwundete oder getödttte
Körper auf das genaueste besichtiget , bei

Wunden ihre Zahl und Befthassenlmk



kS Zweytes Hauptstück .

beschrieben , die Werkzeuge , durch welche
die Verwundung oder der Tod erfolgte ,
so weit es möglich ist , angezeiget , fer -
ners ob. die That den Lod nothwendig nach
sich gezogen habe , oderob derselbe nur aus

Neberru, «ständen erfolgt sey , erhoben ,
und der aus den vor Augen liegenden
Merkmalen entnehmbare Grad der ge¬
brauchten Gewalt , oder untergelaufenen
Grarrsamkcit bemerket werden .

Bei Verbrechen , wodurch eine ge¬
waltsame , oder listige Beschädigung erfolg¬
te , ist die eigentliche Beschaffenheit der ge¬
brauchten List , oder Gewalt , der hierzu
angewendeten Werkzeuge , der eigentliche
Gegenstand des Truges , und der hier¬
aus erfolgten Beschädigung , der Betrag im

Werthe zu erheben , zugleich aber darauf
zu sehen , ob die Ausübung des Verbre¬

chens einem Thäter allein möglich gewe¬
sen , oder was für eine Mithülfe dieselbe
voraussetze . -

§. 25 .
Die Erhebung der eigentlichen Be¬

schaffenheit des Verbrechens ist von einer

obrig -
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obrigkeitlichen Person vorzunehmen , die ,
wenn sie nicht als eine solche allgemein be¬

kannt ist , mit einem obrigkeitlichen Dekre¬

te hiezu versehen werden muß .
26 »

Uibrigens soll zu dergleichen Erhe¬
bungen allzeit eine solche obrigkeitliche Per¬
son bestimmt werden , welcher mir Grund

hinlängliche Einsicht , Beurtheilungskraft /
Fähigkeit und der nöthige Eifer zuge¬
trauet , von welcher daher eine zweckmäs¬
sige Amtshandlung erwartet werden kann .

L. 27 .

Diese zu Erhebung des Verbrechens
bestimmte obrigkeitliche Person soll jedoch
niemals allein zu Werk gehen . Sind die

Merkmale des Verbrechens so geartet ,

Daß daraus nach natürlichen Begriffen , je¬
dermann über die eigentliche Beschaffen¬
heit der That urtheilen kann , so ist es ge¬

nug , zwey vertraute Männer aus dem

Hause , wo die That verübet worden ist
oder aus der Nachbarschaft beiWiehm .
Hiezu sind auf dem Lande vorzüglich die

etwan daselbst befindlichen Gcrichtsperso -
nen zu wählen . Setzt aber das gründliche

B Ur -
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Urtheil über die eigentliche Beschaffenheit
des Verbrechens aus den vor Augen lie¬

genden Merkmalen besondere Kunstkennt -
rnsse voraus , so ist insbesondere wenig¬
stens noch ein Kunstverständiger beizudre¬
hen , wenn nicht Gelegenheit vorhanden
ist , ohne die Erhebung zu hemmen , zwey
herber zu bringen .

§. 28 .
Der beigezogene Kunstverständige ,

wenn er schon überhaupt in Eid und

Pflicht steht , ist seines Eides zu erinnern ,

von dem Unbeeidigten aber der Eid abzu¬
nehmen , daß er den Gegenstand genau

untersuchen , und was davon zu wissen
nöthig ist , wahrhaft und deutlich anzei¬
gen wolle . Hiernach hat er die Anzeige ,
in welchem Stande er die Sache befunden
hat , entweder schriftlich zu machen , und

unter seiner Fertigung der Obrigkeit zu
übergeben , oder er kann , was er befun¬
den hat , mündlich vertragen , in welchem
Falle die Obrigkeit über dessen Aeusserung
ein Protokoll umständlich , und genau ab¬

fassen , und es von demselben unterferti¬
gen lassen muß .

§. 29 .
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§. 29 .
Was immer an Werkzeugen , wo¬

durch das Kriminalverbrechen verübet

worden , was vow den Gegenständen des

gespielten Betruges , von gestohlenem Gu¬

te , oder sonst von der begangenen Misse¬

that bei der Erhebung gefunden wird , ist

nach einer davon abgefaßten genauen Be¬

schreibung , und gegen einen an denjeni¬

gen , der in dem Besitze dieser Gegenstän¬
de war , ausgestellten Empfangsschein in

obrigkeitliche Verwahrung zu nehmen .

§. Z0 .
Urber den zur Erhebung des Kriminal -

verbrechens vorgenommener ! ganzen Augen¬
schein / und alles , was dabei erhoben wor¬

den , ist ein eigenes , umständliches , ge¬
naues und zuverläßiges Protokoll abzu¬
fassen , und von der dabei eingetretenen
obrigkeitlichen Amtsperson , wie auch den

beigezogenen Zeugen zu unterfertigen .
Diesem Protokolle ist das auf gleiche
Weise unterfertigte Verzeichniß alles des¬
sen beizuschliessen , was in obrigkeitliche
Verwahrung genommen worden ist .
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§> Zi »

Nachdem dieErhebung des Kriminal -

verbrechens durch den Augenschein der zu¬
rückgebliebenen Merkmale der That voll¬
endet ist , muß sogleich zu Vernehmung
der um dk That wissenden Personen ge¬

schritten werden .

Bei dieser sind die Beschädigten , die

Hausleute , die in dem Orte des Verbre¬

chens zur Zeit der begangenen That zuge¬

gen gewesenen , und überhaupt alle dieje¬
nigen zu vernehmen , von denen mit eini¬

ger Wahrscheinlichkeit vermuthet werden

kann , daß sie über die Beschaffenheit de §

noch nicht hinlänglich erhobenen Verbre¬

chens eine bestimmte Auskunft zu geben ,
oder zu Aussindung des der Obrigkeit noch
unbekannt gebliebenen Verbrechers etwas

an Hand zu geben wissen .
Jedermann , der hiezu von der Obrig¬

keit an Ort und Stelle befragt , oder in

die obrigkeitliche Amtskanzlcy vorgeladen
wird , ohne Unterschied des Standes , der

Würde und des Ranges ist unweigerlich
zu erscheinen und Rede und Antwort zu

verpflichtet .
§' Z2.
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Die Obrigkeit muß an denjenigen ,

der bei der obrigkeitlichen Erhebung des

Kriminalverbrechens vernommen wird ,

die ernstliche Warnung voraussenden :

daß er , was er aussaget , wohl überden¬

ke i nichts , was die That über die Wahr¬

heit erschweret , beisetze , wider einen Un¬

schuldigen keinen ungegründcten Verdacht

errege , sich auch nicht durch unachte Begriffe
von Menschenliebe irre führen lasse , nicht
ihm bekannte Umstände verschweige oder

verringere , und überhaupt sich wohl Zu

Gemüthe führe , wie viel dem gemeinen

Wesen daran liege , Verbrecher ausfindig

zu machen , und zu bestrafen .
§. 33 *

Jeder Zeuge , dcr Zu Erhebung ei¬

nes Verbrechens abgehöret wird , ohne
Unterschied , soll jedesmal vor Ablegung
der Aussage den Eid schwören : daß er

seine Aussagen aufrichtig , und redlich

so abstatten wolle , wie sie der reinsten

Wahrheit angemessen sind . Diese Abnah¬
me eines Eides aber unterbleibt , wenn der

Zeuge offenbar als verwerflich bekannt ist .
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§. 34 -
Der Vernehmung des Beschädigten

ist zu erheben : a) worin der Gegenstand ,
und wahre Werth der Beschädigung be¬

standen ? b) wjx die Art der zugefügten
Beschädigung beschaffen gewesen ? o ) was
er seiner Seits zur Abwendung seines
Schadens unternommen habe ? D was er
allenfalls zu Nachforschung und Entde¬

ckung des Verbrechens , oder zu Uiber -

kommung seiner Entschädigung anzuge¬
ben wisse ?

Bei den übrigen Vernehmungen hat
sich dre Obrigkeit nach den besondern Um¬

ständen zu richten , welche das Verbrechen
begleitet haben , dabei aber genau zu er¬

forschen , wie die vernommene Person zur
Wissenschaft desjenigen gelanget ist , was

sie ausgesagt hat .
§. Z5-

Alle bei diesen Vernehmungen abge¬
legten Aussagen sind mit den nämlichen
Worten in das Protokoll einzutragen , mit

welchen sie gemacht worden sind . Jede
vollendete Aussage wird von demjenigen ,
der sie abgelegt hat , eigenhändig unterfer¬

tiget .
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tiget . Wäre eine solche Person des Schrei¬
bens nicht kündig , so soll die Unterferti -

gnng von einem der zugezogenen zwey Zeu¬

gen geschehen , und durch des Aussagen¬
den gewöhnliches Handzeichen bestätiget
werden .

§. 36 .

Die über die obrigkeitliche Erhebung
aufgenommenen Protokolle sind dem Kri¬

minalgerichte zugleich mit dem Thäter ,
wenn er bereits eingebracht ist , oder wenn

dieser binnen drey Tagen nicht ausfindig
gemacht , noch sonst sogleich gestellt wer¬

den könnte , auch allein zu überschicken .

§- 37 -
Wenn der Verbrecher unter eurer an¬

dern Obrigkeit , als in Perm Bezirke das

Verbrechen begangen worden ist , betreten

würde , so hat die Obrigkeit des Bezirkes ,
wo er betreten worden . den Thäter nach

Vorschrift der folgenden zwey Hauptstücke
Zu behandeln , übrigens sich an die Obrig¬
keit des Bezirkes , wo die That geschehen ,

zu wenden , damit von selber wegen Er¬

hebung der Beschaffenheit des Verbre¬

chens und Mittheilung der Akten an

das
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das Kriminalgericht , das Nöthige ver¬

anlasset werde .

Drittes Hauptstück .

Von dem summarischen Verhöre .

« < ^ ann der Obrigkeit jemand als ein Kri¬

minalverbrecher gestellt wird , zu wel¬

cher Stunde des T<Hs oder der Nacht es

seyn mag , hat sie sogleich Zum summari¬
schen Verhöre Zu schreiten . Vor allem ist
dabei derjenige , der die Stellung veran¬

laßt oder unternommen hat , besonders
und mit Entfernung des Gestellten zu ver¬

nehmen , um welchen Kriminalverbrechens
wegen , und aus was für Jnzichten die

Stellung geschehen ist .

§. 39 .

Nachdem die Obrigkeit auf solche Art

hinlänglich zum voraus unterrichtet wor¬

den , ist der Gestellte vorzurufen , zue

Aussage der Wahrheit zu ermähnen ,
und ernstlich zu erinnern , daß er hiezu ge¬

gen
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